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Erlass 

Die Gemeinde Lausen erlässt, gestützt auf §§ 2-7 und §§ 37 ff. des Raumplanungs- und Bau-

gesetzes (RBG) vom 8. Januar 1998, die Quartierplanung "LIDL". Diese Quartierplan-Vorschrif-

ten bestehen aus dem Quartierplan-Reglement und dem Quartierplan (Situation und Schnitt, 

1:500). 

§ 1 Zweck und Geltungsbereich der Quartierplanung 

1 Der Quartierplan "LIDL" bezweckt im Wesentlichen folgende Ziele: 

 

 

 

2 Die Quartierplan-Vorschriften gelten für das Areal innerhalb des Quartierplan-Perimeters. Plan-

elemente ausserhalb des Quartierplan-Perimeters haben lediglich orientierenden Charakter. 

§ 2 Art und Mass der Nutzung 

1 Für das Quartierplan-Areal sind die Verkaufsnutzung und dazugehörende Einrichtungen und 

Anlagen (Erschliessung, Parkierung, Entsorgung, Warenumschlag usw.) sowie temporäre Aus-

senverkaufsnutzungen (Weihnachtsmarkt u. ä.) zulässig. 

2 Für das Quartierplan-Areal gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III nach Art. 43 Abs. 1 lit. b LSV. 

3 Es gelten folgende maximale Nutzungsmassbegrenzungen: 

 

 

 

 

§ 3 Bebauung 

1 Der im Quartierplan festgelegte Baubereich für Hauptbauten bestimmt die Lage und die maxi-

male Ausdehnung der oberirdischen, d.h. über das gestaltete Terrain hinausragende, bebau-

baren Flächen und die zulässige Gebäudehöhe. Unterirdische, d.h. nicht über das gestaltete 

Terrain hinausragende Bauten sind auch ausserhalb des Baubereiches zulässig. 

2 Die Definition der Gebäudehöhe der Hauptbauten erfolgt mittels Angabe in Meter über Meer 

(m ü. M.) im Quartierplan. Die Gebäudehöhe der Hauptbaute wird bis Oberkante des fertigen 

Dachrandes gemessen. 

Nebenbauten dürfen eine Gebäudehöhe von 3.50 m nicht überschreiten. Gemessen wird ab 

dem höchsten Punkt des gestalteten Terrains bis Oberkante des fertigen Daches bzw. Dachran-

des oder von aussenliegenden Anlagen / Einrichtungen. 
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3 Die Dachflächen der Hauptbaute ist gemäss Planeintrag als Pult- bzw. Flachdach auszubilden, 

extensiv zu begrünen und / oder können für Installationen zur Energiegewinnung genutzt werden. 

Bei Nebenbauten ist die Dachform grundsätzlich frei, hat jedoch bei solchen derselben Art ein-

heitlich zu sein. 

4 Technisch bedingte Einrichtungen wie Entlüftungsbauteile, Lüftungsanlagen, Liftüberbauten, 

Oberlichter, Sonnenenergie-Anlagen und dgl. können den Baubereich überragen, auch wenn 

die zulässige Gebäudehöhe dadurch überschritten wird. Sie dürfen jedoch die zulässige Ge-

bäudehöhe um max. 3.0 m überragen. 

Auf den Dachflächen platzierte Lüftungs- und Klimaanlagen oder anderweitige technische Ag-

gregate sind in ihrer Höhe, sofern einsehbar, möglichst zu umwanden. Die Materialisierung der 

Umwandung muss sich gegenüber dem Gebäude unterordnen. 

§ 4 Freiraumbereich (Nutzung und Gestaltung) 

1 Für die Gestaltung und Nutzung des Freiraumbereichs gelten folgende Grundsätze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Der Bereich Verkehrsfläche dient der Erschliessung des Areals und als Verkehrsfläche der Ver-

kaufsnutzung. Zulässig ist die Erstellung von Erschliessungsflächen, Nebenbauten gemäss  

§ 2 Abs. 3d und ungedeckten Zweiradabstellplätzen. 
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4 Der Bereich Parkierung dient der Autoparkierung für die Nutzung dieses Areals. 

5 Der Bereich Anlieferung dient als Stellfläche für die Anlieferung der Verkaufsnutzung. 

6 Der Bereich Grünfläche ist als unverbaute bzw. unversiegelte Freihaltefläche anzulegen und 

extensiv zu begrünen. Die Begrünung ist mit der Realisierung der Erweiterung der Verkaufsnut-

zung vollumfänglich vorzunehmen. 

7 Im Bereich aussenliegende Gebäudetechnik ist der Anordnung von ausserhalb des Gebäudes 

liegender Gebäudetechnik vorbehalten (Kühlung, Lüftung). 

8 Die Hochstammbaumreihe ist mit der Realisierung der baulichen Erweiterung vollumfänglich zu 

pflanzen. Die Bäume sind in einem Abstand von ca. 12 – 15 m zu pflanzen. 

9 Die Schutzbepflanzung ist eine mindestens 4 m breite und 2 m hohe Randbepflanzung, welche 

mit Sträuchern und Bäumen anzulegen ist. 

10 Die Uferschutzzone bezweckt den dauernden Schutz der Uferbereiche als Lebensraum für 

Pflanzen und Tiere.  

In dieser Zone sind neue Bauten, Anlagen und Einrichtungen sowie Massnahmen, die dem 

Schutzzweck widersprechen, grundsätzlich untersagt. Die bestehende standortgerechte Ufer-

bestockung ist geschützt. 

Die Uferbereiche sind naturnah zu gestalten und entsprechend zu pflegen. Wasserbauliche 

Massnahmen sind dem Schutzziel anzupassen und sollen soweit möglich mit ingenieurbiologi-

schen Mitteln erfolgen. Beeinträchtigte Uferbereiche sind zu renaturieren und gegebenenfalls 

mit standortgerechter Ufervegetation zu bepflanzen.  

Wenn nötig erlässt der Gemeinderat in Koordination mit den kantonalen Fachstellen einen Pfle-

geplan. Darin werden Ausführungsbestimmungen wie Pflegemassnahmen, Unterhalt, Aufsicht 

und Kompetenzen etc. festgelegt. 

11 Das Überlaufbecken dient der Sammlung und Versickerung von Oberflächenwasser. Mit dem 

neuen Kreiselanschluss ist gemäss Lage im Quartierplan ein neues Überlaufbecken zu erstellen.  

12 Nicht an den Bauten und den Anlagen angebrachte Firmenwerbung (Fahne, Stelen, Schilder 

etc.) ist an 3 Standorten im Freiraumbereich zulässig (Reklamegesuch erforderlich).  

13 Die Aussenraumbeleuchtungen sind so zu konzipieren, dass sie die Umgebung nicht übermäs-

sig beeinträchtigen. Die Beleuchtungsanlagen sind auf das Notwendige zu beschränken. Wäh-

rend den Öffnungszeiten ist die Reklamenbeleuchtung gestattet. Ausserhalb der Öffnungszei-

ten darf die Beleuchtung nur ab der Abenddämmerung bis 24:00 Uhr und am 6:00 Uhr bis zur 

Morgendämmerung eingeschalten sein. 

14 Die Konkretisierung der Aussenraumgestaltung erfolgt in Absprache mit dem Gemeinderat vor 

Eingabe des Baugesuchs. Im Rahmen des Baugesuchverfahrens ist der Nachweis zu erbrin-

gen, dass die Vorgaben der Quartierplanung zur Aussenraumgestaltung eingehalten werden. 

15 Der Nachweis zur Aussenraumgestaltung beinhaltet bzw. stellt dar: 
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§ 5 Erschliessung 

1 Die Anbindung des Quartierplan-Areals an das Strassennetz erfolgt über einen neuen An-

schluss an den Kreisel (Querverbindungsstrasse – Hauptstrasse). Mit dem neuen Kreisel-

anschluss ist die bestehende Anbindung an die Hauptstrasse aufzuheben und gemäss 

Festlegungen des Quartierplans auszubilden.  

Im Bereich der Bushaltestelle Mülizelg ist ein hindernisfreier Fussgängerzugang mit einer Min-

destbreite von 2.0 m zu erstellen. 

2 Die interne Erschliessung wird im Quartierplan festgelegt und umfasst: 

 

 

 

 

 

 

 

3 Die dafür erforderlichen Erschliessungsanlagen sind so anzulegen, dass sie den Anforderun-

gen der Feuerwehr, gemäss der zum Zeitpunkt der Baueingabe gültigen Richtlinie für Feuer-

wehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflächen, entsprechen. 

4 Die Mindestanzahl an Abstellplätze für Auto und Velos richtet sich nach den kantonalen Vor-

schriften und Wegleitungen. 

§ 6 Realisierung 

1 Alle Erschliessungs- und Parkierungsanlagen, Aussenraumflächen, -einrichtungen sowie Be-

pflanzungen innerhalb des Quartierplan-Perimeters sind durch die Grundeigentümerschaft, 

resp. Berechtigten zu erstellen und zu unterhalten. 

2 Bei einer baulichen Realisierung in Etappen sind die dazugehörenden Anlagen und Einrichtun-

gen wie Zufahrten, Wege, Einrichtungen für Aufenthaltsnutzungen, Ver- und Entsorgungsanla-

gen usw. so auszulegen, dass der Bedarf der jeweiligen Etappe gedeckt ist und die spätere 

Realisierung der Gesamtüberbauung gewährleistet bleibt. 

3 Parzellenmutationen sind zulässig, sofern Zielsetzung, Verwirklichung und Funktionalität der 

Quartierplanung gewährleistet bleiben. 

§ 7 Ausnahmen und Abweichungen 

1 In Abwägung öffentlicher und privater Interessen sowie in Würdigung der besonderen Um-

stände des Einzelfalls kann die Baubewilligungsbehörde auf Antrag des Gemeinderates Aus-

nahmen von diesen Quartierplan-Vorschriften gewähren. 
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2 Für die Gewährung von Ausnahmen ist Voraussetzung, dass kein Widerspruch zum Zweck der 

Quartierplanung gemäss § 1 Quartierplan-Reglement vorliegt. Die durch den Quartierplan defi-

nierte Gesamtkonzeption betreffend Überbauung, Aussenraum, Erschliessung und Parkierung 

darf durch die Ausnahmen nicht beeinträchtigt werden. 

3 Grössere Abweichungen von der im Quartierplan definierten Gesamtkonzeption dürfen nur auf-

grund einer Mutation zur Quartierplanung erfolgen. 

§ 8 Schlussbestimmungen 

1 Der Gemeinderat überwacht die Anwendung der Quartierplan-Vorschriften. Das Baubewilli-

gungsverfahren gemäss § 120 ff. RBG bzw. § 86 ff. RBV bleibt vorbehalten. 

2 Die Quartierplanung "LIDL" tritt mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. Mit der 

Inkraftsetzung werden die bisherigen Zonenvorschriften Siedlung aufgehoben. 

Voraussetzung für 
Ausnahmen 

Abweichungen 

Überwachung des  
Vollzugs 

Inkrafttreten 



Gemeinde Lausen  Quartierplanung "LIDL" 
 

 
Quartierplan-Reglement Kantonale Vorprüfung / Öffentliche Mitwirkung Seite 6 

Beschlüsse und Genehmigung 

GEMEINDE  

Beschluss des Gemeinderates:   

Beschluss der Gemeindeversammlung:   

Referendumsfrist:   

Urnenabstimmung:   

Publikation der Auflage im Amtsblatt:  Nr.  

Auflagefrist:   

   

Namens des Gemeinderates 

Der Gemeindepräsident: 
  

 

Der Gemeindeverwalter: 

…………………………………………………………. 

Peter Aerni   
…………………………………………………………. 

Thomas von Arx 

    

KANTON  

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt 

mit Beschluss Nr.  ……………… vom   ………………………………… 

 

Publikation des Regierungsratsbeschlusses 

im Amtsblatt Nr. …….. vom  ………………………………… 

 

Die Landschreiberin:   

…………………………………………………………. 

Elisabeth Heer Dietrich   

 
 
 
 


